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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.1969

Norm

EKHG §9 Abs2 D

Rechtssatz

Außergewöhnliche Betriebsgefahr, wenn Personenkraftwagen nach links verrissen wird, weil vor ihm ein anderer

Wagen plötzlich aus einer Kolonne ausbricht, und ein Zusammenstoß im Gegenverkehr entsteht.
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Auch
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